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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Gerold Otten,  
Dietmar Friedhoff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/2849 – 

Teilnahme und Zutritt von Bundeswehr und Soldaten zu öffentlichen 
Veranstaltungen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

„WELT.de“ titelte am 2. Mai 2018 „Leute in Uniform wollen sie nicht hier ha-
ben“ und berichtete, wie Soldaten von einer öffentlichen Veranstaltung ausge-
schlossen wurden (www.welt.de/kultur/medien/article176004850/Republica- 
Heldenempfang-fuer-Chelsea-Manning.html). 

1. Was gedenkt die Bundesregierung, zukünftig gegen Ausgrenzungen – wie 
exemplarisch oben angeführt – zu unternehmen? 

Bei der im o. a. Artikel erwähnten Veranstaltung handelt es sich nicht um eine 
öffentliche Veranstaltung. Die re:publica ist eine seit 2007 veranstaltete Konfe-
renz, die seit 2011 durch die republica GmbH veranstaltet wird. 

Grundsätzlich steht es den Veranstaltern frei, sich ihre Beteiligungen im Rahmen 
der Konferenz auszusuchen. Die Bundesregierung nimmt die Entscheidung der 
Veranstalter, die Bundeswehr von der Veranstaltung auszuschließen, mit Bedau-
ern zur Kenntnis. Durch eine Aktion der Bundeswehr vor dem Veranstaltungsge-
lände wurde jedoch medienwirksam auf den Ausschluss aufmerksam gemacht, da 
die Bundeswehr wie andere Teilnehmer und ausstellende Arbeitgeber auf der 
Konferenz auch ein Teil der Gesellschaft ist. 
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2. Wurde die oben angeführte Veranstaltung mit öffentlichen Mitteln geför-
dert? 

a) Wenn ja, wie hoch war die Summe? 

b) Wenn ja, erfolgte eine Rückforderung der Mittel? 

c) Wenn nein, beabsichtigt die Bundesregierung eine Rückforderung? 

d) Wenn keine Rückforderung beabsichtigt ist, warum nicht? 

Die Fragen 2 bis 2d werden zusammenhängend beantwortet. 

Die Hauptkonferenz der re:publica 2018 wurde von der Bundesregierung nicht 
mit öffentlichen Mitteln gefördert. Es wurden allerdings durch die Ministerien 
gerundet 283 700 Euro an öffentlichen Mitteln für Standmieten, andere Teilnah-
megebühren und für eine Subkonferenz gezahlt. Da die hiermit verbundenen ver-
traglichen Leistungen vereinbarungsgemäß erbracht worden sind, erfolgte keine 
Rückforderung der Mittel. Aus gleichem Grund ist auch keine Rückforderung 
vorgesehen. 

3. Hat die Bundesregierung noch weitere Kenntnisse darüber, wo und von wem 
der Bundeswehr bzw. deren Soldaten der Zutritt zu öffentlichen Veranstal-
tungen oder zu Behörden, Ämtern oder Schulen verweigert wurde?  

Wenn ja, um welche Veranstaltungen handelt es sich seit 1. Januar 2017 im 
Einzelnen, und wer waren in diesen Fällen die Veranstalter? 

Die Bundesregierung führt keine Statistik darüber, wo und von wem der Bundes-
wehr bzw. Soldatinnen und Soldaten der Zutritt zu öffentlichen Veranstaltungen, 
Behörden, Ämtern oder Schulen verweigert worden ist. 

4. Gab es in der Vergangenheit Veranstaltungen, zu deren Anlass sich das Bun-
desministerium der Verteidigung genötigt sah, den Angehörigen unserer 
Streitkräfte zu empfehlen, vom Tragen der Uniform abzusehen? 

a) Um welche Veranstaltungen handelte es sich (bitte auflisten)? 

b) Welches Motiv lag der jeweiligen Empfehlung zugrunde (z. B. Bedenken 
hinsichtlich der persönlichen Sicherheit der Soldaten o. Ä.)? 

Die Fragen 4 bis 4b werden zusammenhängend beantwortet. 

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Informationen vor.  
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